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Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD und die 
Kinder- und Jugendhilfe 
 
 
Am 27. November 2013 wurde zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislatur-
periode ein Koalitionsvertrag vorgelegt. Er gilt vorbehaltlich der Mitgliederbefragung 
der SPD, die bis zum 12. Dezember 2013 abgeschlossen sein soll. Im Folgenden 
werden die wichtigsten Sachverhalte für die Kinder- und Jugendhilfe extrahiert dar-
gestellt: 
 
 
I. Veränderungen in letzter Minute 
Für die Kinder- und Jugendhilfe wichtige in den Arbeitsgruppen der Koalitionä-
re angedachte Vorhaben und Formulierungen wurden in letzter Minute noch 
mal verändert bzw. herausgenommen. So entfiel der Anspruch der SPD den be-
stehenden Rechtsanspruch auf Bildung Betreuung stufenweise auf einen Rechtsan-
spruch auf einen Ganztagsplatz auszubauen oder das ausführliche Plädoyer zur 
Großen Lösung, d.h. in Abstimmung mit der Neuordnung der Eingliederungshilfe alle 
Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und deren Familien unter 
dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe zusammenzuführen. 
 
 
II. Prioritäre finanziell abgesicherter Maßnahmen 
Als prioritäre Maßnahmen, die nicht unter Finanzierungsvorbehalt stehen, füh-
ren CDU, CSU und SPD aus: („Deutschlands Zukunft gestalten – Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, S. 88ff.): 
 

• Die Gemeinden, Städte und Landkreise in Deutschland sollen weiter finanziell 
entlastet werden. Im Jahr 2014 erfolgt ohnehin die letzte Stufe der Übernahme 
der Grundsicherung im Alter durch den Bund und damit eine Entlastung der 
Kommunen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Darüber hinaus sollen die 
Kommunen im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegeset-
zes im Umfang von fünf Milliarden jährlich von der Eingliederungshilfe 
entlastet werden. Bereits vor der Verabschiedung des Bundesteilhabe-
gesetzes beginnen wir mit einer jährlichen Entlastung der Kommunen in 
Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr. 

 
• Die Länder und Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen bei 

der Finanzierung von Kinderkrippen, Kitas, Schulen und Hochschulen. 
Damit sie diese Aufgaben besser bewältigen können, werden die Länder 
in der laufenden Legislaturperiode in Höhe von sechs Milliarden Euro 
entlastet. Sollten die veranschlagten Mittel für die Kinderbetreuung für 
den Aufwuchs nicht ausreichen, werden sie entsprechend des erkennba-
ren Bedarfs aufgestockt. 

 
• Für die dringend notwendigen Investitionen in die öffentliche Verkehrsinfra-

struktur werden insgesamt fünf Milliarden Euro zusätzlich mobilisiert. 
 

• Für die Städtebauförderung stellen wir insgesamt 600 Millionen Euro zusätz-
lich zur Verfügung, um auf 700 Millionen Euro pro Jahr zu kommen. 
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• Wir wollen Deutschland weiter auf einem Finanzierungspfad zum „0,7-

Prozent- Ziel“ der Mittel der Entwicklungszusammenarbeit am BIP (ODA-
Quote) führen und stellen deshalb in der Legislaturperiode zwei Milliarden Eu-
ro bereit. 

 
• Der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung erhöht sich gegenüber den Pla-

nungen um zwei Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode. 
 

• Der Mitteleinsatz für die Eingliederung Arbeitssuchender wird um 1,4 Milliar-
den Euro angehoben. 

 
• Der Bund finanziert außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, den Hoch-

schulpakt, den Pakt für Forschung und Innovation und die Exzellenzinitiative 
weiter. Den Aufwuchs für die außeruniversitäre Forschung finanziert der 
Bund in Zukunft allein. Dazu stehen drei Milliarden Euro zur Verfügung. 

 
• Darüber hinaus vereinbart die Koalition, dass in dieser Legislaturperiode 

zusätzlich entstehende finanzielle Spielräume des Bundes zu einem Drit-
tel für die Entlastung der Länderhaushalte eingesetzt werden. 

 
 
III. Kinder- und Jugendhilfe und Jugendberufshilfe 
Im engeren Sinne mit der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigen sich die Ausfüh-
rungen unter der Überschrift Kinderpolitik, die aus folgenden Ausführungen beste-
hen („Deutschlands Zukunft gestalten – Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
SPD, 18. Legislaturperiode, S. 99-102)  
 
Kinder- und Jugendhilfe:  
Die Kinder- und Jugendhilfe soll auf einer fundierten empirischen Grundlage in einem 
sorgfältig strukturierten Prozess zu einem inklusiven, effizienten und dauerhaft trag-
fähigen und belastbaren Hilfesystem weiterentwickelt werden. Dazu gehören geeig-
nete Finanzierungsmodelle für systemische Unterstützungsformen (z. B. . an den 
Schnittstellen von SGB VIII, SGB XII, und Schulträger). 
Wir brauchen starke Jugendämter und eine funktionierende Partnerschaft mit der 
freien Jugendhilfe. Wir werden daher die Steuerungsinstrumente der Jugendämter 
deutlich verbessern und gleichzeitig die Rechte der Kinder und ihrer Familien sicher-
stellen, sowie sozialraumorientierte und präventive Ansätze verfolgen. Dazu wollen 
wir mit Ländern, Kommunen und Verbänden in einen Qualitätsdialog treten und uns 
über die Weiterentwicklung in wichtigen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhil-
fe verständigen. 
 
Kinderrechte: 
Der Schutz von Kindern vor Gewalt, Vernachlässigung und die Weiterentwicklung der 
Wahrnehmung der Rechte von Kindern (Umsetzung VN Kinderrechtskonvention) ist 
ein zentrales Anliegen dieser Koalition. Wir werden jede politische Maßnahme und 
jedes Gesetz daraufhin überprüfen, ob sie mit den international vereinbarten Kinder-
rechten im Einklang stehen. 
 
Adoption:  



 3

Wir wollen das Adoptionsverfahren weiterentwickeln, das Adoptionsvermittlungsge-
setz modernisieren und die Strukturen der Adoptionsvermittlung stärken. Das Kin-
deswohl muss dabei immer im Vordergrund stehen. Wir wollen die Möglichkeiten zur 
Adoption vereinfachen und die Begleitung und nachgehende Betreuung der Adoptiv-
eltern verbessern. Wir werden uns dafür einsetzen, dass im Adoptionsrecht die höhe-
re Lebenserwartung der Menschen und die Tendenz zur späteren Familiengründung 
berücksichtigt werden und wollen, dass bei Stiefkindadoptionen das Verwandt-
schaftsverhältnis zu den leiblichen Eltern im Einvernehmen erhalten bleiben kann. 
Die Leihmutterschaft lehnen wir ab, da sie mit der Würde des Menschen unvereinbar 
ist. Wir werden das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft bei Samenspen-
den gesetzlich regeln. 
 
 
Bundeskinderschutzgesetz / Bundesinitiative Frühe Hilfen:  
Wir wollen den auf der Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes umfassend ver-
besserten Kinderschutz kontinuierlich weiterentwickeln. Hierzu werden wir die im 
Rahmen der Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes und der bestehenden 
Bundesinitiative Frühe Hilfen gewonnenen Erkenntnisse in sämtlichen Bereichen des 
Kinderschutzes umsetzen. Wir werden auch die Errichtung, Ausgestaltung und weite-
re Umsetzung des bereits gesetzlich geregelten Fonds zur dauerhaften Sicherstel-
lung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien 
an diesen Erkenntnissen ausrichten. Wir werden auch die Voraussetzungen weiter 
verbessern, damit Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitswesen enger kooperie-
ren. Wir werden Studien auflegen, die die Qualitätsstandards für Auswahl und Eig-
nung von Prozessbeteiligten und Familienpflegern in Familienangelegenheiten unter-
suchen. Wir wollen das Ineinandergreifen von Gewaltschutz und Umgangsrecht in 
Bezug auf das Kindeswohl wissenschaftlich untersuchen. 
 
(Sexuelle) Gewalt gegen Kinder, Regelsysteme, Zukunft:  
Wir wollen Kinder und Jugendlichen sowie Menschen mit Behinderung besser vor 
Gewalt, insbesondere sexueller Gewalt schützen. Wir werden die Umsetzung des 
Abschlussberichts „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhält-
nissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich" in dieser 
Legislaturperiode weiter voranbringen. Die Hilfen für die Betroffenen müssen ver-
stärkt durch die Regelsysteme erfolgen. Insbesondere im Interesse minderjähriger 
Opfer sorgen wir dafür, dass Sexualstraftaten deutlich später verjähren, weil viele 
Opfer oft erst nach Jahren und Jahrzehnten über das Geschehene sprechen und 
gegen die Täter vorgehen können. Die strafrechtliche Verjährung von sexueller Ge-
walt gegen Kinder und Jugendliche soll zukünftig nicht vor dem 30. Lebensjahr der 
Missbrauchsopfer einsetzen. Wir stellen ausdrücklich klar, dass ein sexueller Über-
griff gegen den faktisch entgegenstehenden Willen eines behinderten oder sonst wi-
derstandsunfähigen Opfers als besonders schwerer Fall des sexuellen Missbrauchs 
widerstandsunfähiger Personen anzusehen ist. Um einen lückenlosen Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexuellen Übergriffen zu gewährleisten, wollen wir den 
Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen des § 174 StGB 
erweitern. Die Tätigkeit des Unabhängigen Beauftragten für die Fragen der sexuellen 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird gesichert. Dabei werden wir die Betroffe-
nen beteiligen und die unabhängige Aufarbeitung der Vergangenheit sicherstellen.  
Der bestehende Hilfefonds für Betroffene aus dem familiären Bereich wird gemein-
sam mit den Kirchen, Ländern, Verbänden und Institutionen im Rahmen ihrer Ver-
antwortung zu einem Fonds für Betroffene aus dem familiären und institutionellen 
Bereich weiterentwickelt. Dazu wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die bis Mitte des 
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Jahres 2014 für das bestehende, erweiterte Hilfesystem einen Umsetzungsvorschlag 
vorlegen soll. Wir werden die finanzielle Leistungsfähigkeit des Fonds für die Heim-
kinder Ost sicherstellen. 
 
Mädchen- und Jungenpolitik: 
 Mädchen und Jungen sehen sich heute mit unterschiedlichen, oft widersprüchlichen 
Rollenbildern konfrontiert. Sie müssen sich auf neue Anforderungen einstellen. Die 
geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen und Jungen soll weiterentwickelt und Rol-
lenstereotypen entgegengewirkt werden. Eine zeitgemäße Gleichstellungspolitik be-
zieht Jungen und Männer mit ein. Die Jungenarbeit soll nicht zu Lasten der Mäd-
chenarbeit ausgebaut werden.  
 
Eigenständige Jugendpolitik: 
Jugend ist eine eigenständige Lebensphase. Wir begreifen Jugendpolitik als ein 
zentrales Politikfeld, das vorrangig von Ländern und Kommunen vor Ort gestaltet 
wird. Um unsere jugendpolitischen Ziele zu verwirklichen, benötigen wir eine starke 
Allianz für die Jugend mit einer neuen, ressortübergreifenden Jugendpolitik, die die 
Belange aller jungen Menschen im Blick hat. Gemeinsam mit Jugendlichen und ihren 
Jugendverbänden entwickeln wir das Konzept einer eigenständigen Jugendpolitik 
weiter. Wir wollen Jugendlichen Freiräume ermöglichen, ihnen Chancen eröffnen und 
Rückhalt geben. Wir werden gemeinsam mit den Jugendverbänden einen „Jugend 
Check“ entwickeln, um Maßnahmen auf ihre Vereinbarkeit mit den Interessen der 
jungen Generation zu überprüfen. 
 
Europäische und internationale Jugendarbeit:  
Wir wollen den internationalen Jugend- und Schüleraustausch mit seinen Jugend-
werken und Austauschorganisationen für alle jungen Menschen stärken und dabei 
insbesondere die fördern, die bisher unterrepräsentiert sind. Bei der Ausgestaltung 
des Jugendkapitels des EU-Programms „Erasmus+“ wollen wir auch die außerschuli-
schen Akteure der Jugendarbeit und besonders die non-formale Bildung einbezie-
hen. Wir wollen den Strukturierten Dialog im Rahmen der EU-Jugendstrategie stär-
ken. 
 
Jugendsozialarbeit, Ausbildung, Chancengleichheit fördern:  
Wir wollen allen jungen Menschen in Deutschland Zugang zu einer ihren Fähigkeiten 
und Interessen entsprechenden Ausbildung ermöglichen. Für die Teilhabe und Integ-
ration aller Jugendlichen leistet die Jugendsozialarbeit einen wichtigen Beitrag. 
Durch modellhafte Erprobung werden wir weiterhin Länder und Kommunen dabei 
unterstützen, dass junge Menschen sozial-pädagogische Einzelberatung und  beglei-
tung am Übergang Schule- Beruf erhalten (2. Chance, Kompetenzagenturen). 
Gemeinsam mit der Wirtschaft, den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft verbes-
sern wir die Zugangsmöglichkeiten zur Berufsausbildung für bisher benachteiligte 
Gruppen. 
Wir wollen die weitgehende Sanktionierungsregelung und -praxis im SGB II für unter 
25-Jährige auf ihre Wirkung und möglichen Anpassungsbedarf hin überprüfen und 
Lücken zwischen der Jugendhilfe und anderen Hilfesystemen weiter reduzieren. 
 
Jugendverbandsarbeit:  
Wir unterstützen die Selbstorganisation Jugendlicher in Jugendverbänden. Sie sind 
unverzichtbar für eine lebendige Demokratie. Wir werden die Infrastruktur der Kinder- 
und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit und die politische und kulturelle 



 5

Bildung auf Bundesebene stärken und dabei auch die besonderen Bedürfnisse jun-
ger Menschen mit Migrationshintergrund in den Blick nehmen. Der Kinder- und Ju-
gendplan des Bundes (KJP) ist das zentrale Instrument, um eine bundeszentrale Inf-
rastruktur der Jugendverbände sicher zu stellen. 
 
Familienerholung:  
Wir wollen Angebote der Familienerholung als wichtigen Teil der Kinder- und Ju-
gendhilfe anerkennen, attraktiv ausgestalten und zukunftsfest machen, verbindliche 
Qualitätsstandards entwickeln und Wege zur Weiterentwicklung der Familienerho-
lung aufzeigen. 
 
Mutterschutzgesetz:  
Eine Reform des Mutterschutzgesetzes wird erarbeitet. Unser Ziel heißt umfassender 
Schutz, mehr Transparenz und weniger Bürokratie. Dazu bedarf es einer Anpassung 
der mutterschutzrechtlichen Regelungen an den neuesten Stand der Erkenntnisse 
über Gefährdungen für Schwangere und stillende Mütter am Arbeitsplatz. Wir wollen 
gemeinsam nach Lösungen suchen, um die ergänzenden finanziellen Hilfen der 
Bundesstiftung Mutter und Kind vor Pfändung auf den Konten der Hilfeempfängerin-
nen zu schützen, damit die Mittel ihre beabsichtigte Wirkung entfalten können. 
 
 
(„Deutschlands Zukunft gestalten – Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 
18. Legislaturperiode, S. 65): 
Übergang Schule – Ausbildung – Beruf 
Die beste und effizienteste Vorsorge gegen Ausbildungsabbrüche und lange Zeiten 
von Arbeitslosigkeit im Lebensverlauf sind passgenaue und tragfähige Übergänge 
von der Schule in Ausbildung und Beruf. Daher wollen wir den erfolgreichen Ausbi 
dungs- und Berufseinstieg für leistungsschwache Jugendliche erleichtern und gezielt 
begleiten. Flächendeckend einzurichtende Jugendberufsagenturen sollen die 
Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II, III und VIII für unter 25-Jährige 
bündeln. Datenschutzrechtliche Klarstellungen sollen den notwendigen Informati-
onsaustausch erleichtern. Junge Menschen, deren Eltern seit Jahren von Grundsi-
cherung leben, sollen gezielt Unterstützung bekommen. 
Weil künftig nur eine ausreichende Qualifizierung nachhaltig vor Arbeitslosigkeit 
schützt und der Fachkräftebedarf absehbar steigt, wollen wir gezielt in die Nachquali-
fizierung junger Erwachsener ohne Berufsabschluss investieren. Deswegen werden 
wir die Initiative „AusBildung wird was - Spätstarter gesucht“ als Programm „2. Cha 
ce“ engagiert fortführen. Bessere finanzielle Rahmenbedingungen sollen Bereitschaft 
und Durchhaltevermögen junger Erwachsender fördern, auch in späteren Jahren 
noch einen qualifizierten Abschluss zu erreichen. 
 
 
(„Deutschlands Zukunft gestalten – Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 
18. Legislaturperiode, S. 101): 
Jugendsozialarbeit, Ausbildung, Chancengleichheit fördern:  
Wir wollen allen jungen Menschen in Deutschland Zugang zu einer ihren Fähigkeiten 
und Interessen entsprechenden Ausbildung ermöglichen. Für die Teilhabe und Integ-
ration aller Jugendlichen leistet die Jugendsozialarbeit einen wichtigen Beitrag. 
Durch modellhafte Erprobung werden wir weiterhin Länder und Kommunen dabei 
unterstützen, dass junge Menschen sozial-pädagogische Einzelberatung und  beglei-
tung am Übergang Schule- Beruf erhalten (2. Chance, Kompetenzagenturen). Ge-
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meinsam mit der Wirtschaft, den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft verbe sern 
wir die Zugangsmöglichkeiten zur Berufsausbildung für bisher benachteiligte Grup-
pen. Wir wollen die weitgehende Sanktionierungsregelung und -praxis im SGB 
II für unter 25-Jährige auf ihre Wirkung und möglichen Anpassungsbedarf hin 
überprüfen und Lücken zwischen der Jugendhilfe und anderen Hilfesystemen 
weiter reduzieren. 
 
 
IV Weitere wichtige Themenkreise 
Weitere für die Kinder- und Jugendhilfe wichtige Themenkreise, die angespro-
chen werden, sind 
 

- ein Anerkennungsgesetz für die Feststellung und Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsqualifikationen (S. 32) 

- Ausbau Forschung an Fachhochschulen (S. 37) 
- Dachkampagne „Fachkräfte-Offensive“ (S. 38) 
- Schnittstellen zwischen den Sozialgesetzbüchern ausarbeiten und besser ver-

zahnen (S. 74) 
- Verabschiedung eines Präventionsgesetzes noch 2014, das insbesondere die 

Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten wie Kita, Schule, Be-
triebe stärkt und einbezieht (S. 82) 

- Bundesprogramm „Eltern stärken“ zur Einbeziehung von Eltern mit Migrati-
onshintergrund in die Arbeit von Kitas und Schulen (S. 107) 

- Handungsfähigkeit für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge im Asylverfah-
rens – und Aufenthaltsrecht auf 18 Jahre anheben (S. 110) 

- Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderungen erarbeiten, Leistun-
gen personenzentriert bereitstellen (S. 111) 

 
 
V Finanzen im Bund, in den Ländern und Kommunen 
(„Deutschlands Zukunft gestalten – Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 
18. Legislaturperiode, S. 94f.): 
 
Die Kommunen sind ein zentraler Bestandteil unseres Gemeinwesens. Sie nehmen 
wichtige Aufgaben der Daseinsvorsorge und der lokalen Infrastruktur wahr. Um die 
grundgesetzlich garantierte kommunale Selbstverwaltung zu sichern, müssen die 
Kommunen handlungsfähig sein. Voraussetzung dafür sind auch gesunde Finanzen. 
Der Bund hat dazu einen gewichtigen Beitrag geleistet, unter anderem durch die ab 
dem Jahr 2014 vollständige Erstattung der Nettoausgaben für die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung, seine finanzielle Beteiligung am Ausbau der Kin-
derbetreuung für unter Dreijährige und die Fortschreibung der Entflechtungsmittel bis 
einschließlich 2019 auf dem bisherigen Niveau. Die kommunale Ebene erzielt seit 
dem Jahr 2012 Finanzierungsüberschüsse.  
 
Trotz des positiven Gesamteindrucks herrscht eine große Heterogenität bei der Fi-
nanzsituation der Kommunen. Wir werden ein Bundesleistungsgesetz für Men-
schen mit Behinderung (Bundesteilhabegesetz) erarbeiten. Mit Inkrafttreten die-
ses Gesetzes wird der Bund zu einer Entlastung der Kommunen bei der Eingliede-
rungshilfe beitragen. Dabei werden wir die Neuorganisation der Ausgestaltung 
der Teilhabe zugunsten der Menschen mit Behinderung so regeln, dass keine 
neue Ausgabendynamik entsteht. 
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Spätestens Ende 2019 müssen die Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu geordnet 
sein. Der Länderfinanzausgleich ist zu diesem Zeitpunkt neu zu regeln. Die Län-
der werden ab diesem Zeitpunkt keine strukturellen Defizite mehr haben. In dieser 
Legi laturperiode müssen dafür die Weichen gestellt werden. Dazu finden zwischen 
Bund und Ländern Gespräche statt. 
 
Die Koalition wird parallel eine Kommission einrichten, in der Bund und Länder ver-
treten sind. Dazu werden Vertreter der Kommunen einbezogen. Die Kommission wird 
sich mit Fragen der föderalen Finanzbeziehungen befassen und dazu Vorschläge 
erarbeiten.  
Die Kommission soll bis Mitte der Legislaturperiode Ergebnisse zu den nachfolgen-
den Themenbereichen vorlegen: 

• Europäischer Fiskalvertrag 
• Schaffung von Voraussetzungen für die Konsolidierung und die dauerhafte 

Einhaltung der neuen Schuldenregel in den Länderhaushalten 
• Einnahmen- und Aufgabenverteilung und Eigenverantwortung der föderalen 

Ebenen 
• Reform des Länderfinanzausgleichs 
• Altschulden, Finanzierungsmodalitäten und Zinslasten 
• Zukunft des Solidaritätszuschlags. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frankfurt am Main, den 3. Dezember 2013 
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